
 
Amt für Jugend, Bildung und Betreuung - Abteilung Kindertagesstätten  
Am Laien 4  
71254 Ditzingen  
Tel. (07156) 164-311  
Melanie.Derhardt@Ditzingen.de  
 

Sie interessieren sich für eine Betreuung Ihres Kindes bei einer Tagespflegeperson?  
 

Die Kindertagespflege wird im Haushalt der Tagespflegeperson, der Eltern oder in anderen geeigneten 

Räumen geleistet. Die Stadt fördert Ditzinger Familien mit Kindern unter drei Jahren, sodass Sie für 

einen Tagespflegeplatz nicht mehr bezahlen als für einen Betreuungsplatz in einer städtischen 

Kindertageseinrichtung (Grundlage ist der Bewilligungsbescheid des Landratsamtes). Die entsprechende 

Gebührenhöhe können Sie der Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen entnehmen.  

 

Wo Sie eine geeignete Tagespflegeperson finden:  
 

Eine Liste mit qualifizierten Tagespflegepersonen können Sie beim Kompetenzzentrum 
Kindertagesbetreuung des Landratsamtes Ludwigsburg anfragen:  
 

Außerdem können Sie unsere  
Ditzinger Kindertagesgroßpflegestellen kontaktieren:  
 

            Kleiner Fuchsbau Ditzingen:  
            Kontakt: Frau Christiane von Schoen und Frau Sarah Wellhäuser  

Adresse: Leonberger Straße 11, 71254 Ditzingen 
Tel.: 0176/64760210  
E-Mail: info@kindernest-kleiner-fuchsbau.de  
 
Kindernest Butzele in Hirschlanden:  
Kontakt: Frau Hannah Gommel  
Adresse: Schwabstr. 5, 71254 Ditzingen 
Tel.: 0178/9200663  
E-Mail: info@kindernest-butzele.de  
 
Kindernest Rappelkiste in Hirschlanden:  
Kontakt: Frau Gabriele Meyer  
Adresse: Schwabstr. 5, 71254 Ditzingen 
Tel.: 0178/5889511  
E-Mail: Kindernest-Rappelkiste@gmx.de  
 
Kindernest Die kleinen Finken in Heimerdingen:  
Kontakt: Frau Hannah Gommel  
Adresse: Finkenstr. 15, 71254 Ditzingen 
Tel.: 0178/9200663  
E-Mail: info@kindernest-butzele.de 
 
Kindernest Strohgäuzwerge in Heimerdingen:  

            Kontakt: Frau Ute Kuhn und Regina Schneider-Mohr 
            Adresse: Finkenstr. 15, 71254 Ditzingen 
            Tel.: 0162/4747001  
            E-Mail: info@kindernest-strohgaeuzwerge.de  
 

 

 
 

Voraussetzungen und Bedingungen für eine DiKiTA-Zuschussgewährung: 
  
Es besteht ein Betreuungsbedarf von mind. 7 Std./Woche für ein Kind von 0 – 3 Jahren.  

Das Kind ist mit Hauptwohnsitz in Ditzingen gemeldet.  

Die Antragstellung erfolgt rechtzeitig vor Betreuungsbeginn.  

Die Tagespflegeperson hat mindestens an einer Grundqualifizierungsmaßnahme  

     teilgenommen.  

Haben Sie einen Anspruch auf Leistungen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) zur  

     Übernahme der Kosten der Tagespflege? Dann ist dieser vorrangig einzusetzen, schließt  

     den städtischen Zuschuss jedoch nicht aus.  

Der Betreuungsumfang und monatliche Tagespflegesatz sind durch die Tagespflege- 

     person zu bestätigen.  

Die monatliche Auszahlung des Zuschusses erfolgt direkt an die Tagesmutter und das  

     Landratsamt rechnet die Betreuungsgebühr direkt mit Ihnen ab.  

Eventuelle Änderungen im Betreuungsverhältnis (z.B. Abwesenheit, längere   

     Urlaubszeiten der Eltern oder Tagesmütter, Betreuungsumfang) oder in persönlichen   

     bzw. wirtschaftlichen Verhältnissen (z.B. Umzug, Geburt weiterer Kinder, Einkommens-  

     änderungen, Erhalt sonstiger Zuschüsse) sind unverzüglich der Abteilung Kindertages- 

     stätten mitzuteilen.  

Der Zuschuss endet spätestens im Monat der Aufnahme in den Kindergarten (Betreuung  

     bis max. 3 ½ Jahre).  
 

Zusätzliche Voraussetzungen, wenn Ihr Kind unter dem 1. Lebensjahr 

ist:  
 

Entweder Nachweis der Berufstätigkeit / Teilnahme an einer Trainings- oder  

     Qualifizierungsmaßnahme / Ausbildung des jeweiligen betreuenden Elternteils  

oder es liegen besondere pädagogische oder soziale Gründe vor:  

    *ein pflegebedürftiges oder behindertes Kind lebt in der Familie  

    *ein Elternteil pflegt die Großeltern  

 

Sie möchten weitere Informationen oder einen Antrag stellen?  
 

Gerne können Sie uns kontaktieren und wir vereinbaren einen Termin für ein persönliches 

Beratungsgespräch. 

 

 


